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Sachverhalt und Antrge 

Die am 15. Oktober 1981 angemeldete und unter Nummer 0 053 
255 verBffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 
81 108 358.3, für die die Prioritäten zweier frUherer 
Anmeldungen vom 21. November 1980 und 05. Juni 1981 in 
Anspruch genommen werden, ist von der PrUfungsabteilung 073 
durch Entscheidung vom 09. August 1985 zurUckgewiesen 
worden. 

Der Entscheidung lagen die am 22. Mai 1984 eingegangenen 
Patentansprilche 1 bis 5 zugrunde. 

In der Entscheidung vertritt die PrUfungsabteilung die 
Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei zwar neu, 
beruhe jedoch nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit. Zur 
BegrUndung fUhrt sic aus, es sei dem Fachmann auf Grund ibm 
geläufiger Uberlegungen mc5glich gewesen, die Teilstrecken 
des Schlangenrohrs vertikal statt - wie aus der gattungs-
bildenden DE-A- 2 458 223 bekanrit - horizontal anzuordnen, 
zumal eine solche Anordnung der Teilstrecken sowohi aus der 
DE-C- 922 487 als auch aus der DE-A- 2 803 909 auf demselben 
Fachgebiet ersichtlich sei. Im Ubrigen sei es glatt 
selbstverstnd1ich gewesen, bei einem Schlangenrohr mit 
vertikalen Teilstrecken die ReinigungsBffnungen an den 
unteren Umkehrpunkten anzuordnen, da sich dort die meisten 
RUckstände ansanuneln. 

Gegen diese Entscheidi.ing hat die Arimelderin am 
09. Oktober 1985 Beschwerde eingelegt und die Beschwerde-
gebühr am selben Tag bezahlt. Die schriftliche BegrUndung 
der Beschwerde ist am 03. Dezember 1985 eingegangen. Die 

Ls,chwerdefUhrerin ist der Auffassung, die von der 
Qhsabtei1ung in Betracht gezogenen Druckschriften 

legten es dem Fachmann auch in ihrer Gesamtheit nicht nahe, 
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2 	 T 304/85 

die Vorrichtung ausgehend von dem Stand der Technik nach der 
DE-A- 2 458 223 in der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 
1 angegebenen Weise auszubilden. Sie beantragt, die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben. Hilfsweise steilt sie den 
Antrag, im Anspruch 1 in Zeile 3 den Ausdruck "(5) zum 
Kamin" zu ersetzen durch "(S) mit Hilfe des natUrlichen Zugs 
zum Kamin". 

Mit Bescheid vom 16. Iezember 1986 ist der Beschwerde-
fthrerin mitgeteilt worden, daB und aus weichen Grinden der 
Gegenstand des Anspruchs 1 voraussichtlich nicht als patent-
fhig angesehgrk werden kann.Es wurde hierbei zusátzlich zu 
den von der Ei-ns-pr-ucsabtei1ung in Betracht gezogenen 
Druckschriften noch auf die US-A- 1 953 302 und das 
Taschenbuch "Heizung + Klima Technik", Ausgabe 79/80, Seite 
295, Abbildung 221-20 hingewiesen. Ferner wurden die 
AnsprUche 4 und 5 im Hinblick auf Art. 123 (2) 
beanstandet. 

Die BeschwerdefUhrerin hat mit Schriftsatz vom 
05. Februar 1987 zu dem Bescheid Stellung genoznrnen. Sie 
vertritt die Auffassung, daS der Gegenstand des Anspruchs 1 
gegenUber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik 
einschie3lich der beiden von der Beschwerdekammer einge-
fUhrten Druckschriften auf einer erfinderischen Tätigkeit 
beruhe und daB die Bedenken der KanuTter hinsichtlich der 
urspriinglichen Of fenbarung der Gegenstände der AnsprUche 4 
und 5 unbegrUndet seien. Sie h1t ihre Anträge unverändert 
aufrecht. 

Der Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Vorrichtung zur Verwertung der Rauchgaswärme von 
Heizbfen mit Hilfe eines schlangenfBrmigen Rohrs (1), das 
die Rauchgase vom Verbrennungsraum (s) zum Kamin (C) fUhrt 
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und sie auf ihrem Weg zum Kamin verz6gert, so daB sic den 

gröBten Teil ihrer Wärme an die Umgebung abgeben kbnnen, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Rohr (1) eine Folge von im 
wesentlichen vertikalen Teilstrecken (2) aufweist und an 

wenigstens einem der unteren Umkehrpunkte eine mit einem 

Stopfen (5) dicht verschlossene Reinigungsöffnung (4) 

aufweist ." 

Entscheidungsgrlinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 biB 108 sowie 

Regel 64 EPfJ. 

Sic jet daher zulässig. 

Wie ein Vergleich des Gegenstands des Arisprucha 1 mit jeder 

einzelnen der im Verfahren befindlichen Druckschriften ohne 

weiteres ergibt, jet dieser neu, wie dies auch in der 

angefochtenen Entscheidung festgestellt wurde. 

Es jet daher zu prUf en, ob sich die Vorrichtung nach 

Anspruch 1 für den Fachxnann in naheliegender Weise aus dem 

Stand der Technik ergibt. 

3.1 Der Gegenetand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der 

aus der DE-A- 2 458 223 bekannten Vorrichtung durch die 

Merkmale, daB 

das schlangenförmige Bohr eine Folge von im 

wesentlichen vertikalen Teilstrecken aufweist, 

die ReinigungsBffnung(en) an wenigstens einem der 

unteren Uinkehrpunkte des schlangenförmigen Rohrs 

angeordnet jet bzw. sind und 
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c) die Reinigungsbffnung(en) mit einem Stopfen dicht 
verschlossen ist bzw. sind. 

3.2 Eine Vorrichtung zur Verwertung von Rauchgaswärme, bei der 
das Rauchgas in Form einer Schiangenhinie durch einen 
Wrmetauscher gefilhrt wird, dessen Teilstrecken vertikal 
ausgerichtet sind, war am Anmeldetag (Prioritätstag) der 
vorhiegenden Aruneldung bereits aus der DE-A- 2 803 909 
bekannt. Es trif ft zwar zu, dal3 es sich hier nicht urn em 
schlangenförmiges Rohr, sondern urn einen Wrmetauscher mit 
nebeneinanderhiegenden vertikalen Durchstrbmkammern handelt, 
doch &idert dies nichts an der Tatsache, daB sich dieser 
Druckschrift die ailgemeine technische Lehre entnehmen läl3t, 
daB die für den Wärmetausch maBgebenden Teilstrecken in 
vertikaler Richtung verlaufen können. Aus Fig. 2 dieser 
Druckschrift ist kiar ersichthich, daB die Rauchgase den 
Wármetauscher dabei in Form einer Schiangenhinie durch-
str5men. Ebenso wie beim Anzneldungsgegenstand soil hierdurch 
eine sinnvohle und möglichst optimale Ausnutzung der in den 
Rauchgasen vorhandenen Restwrme erreicht werden. Auf die 
genaue Of fenbarung der FUhrung der Raumiuft entlang des 
Wrmetauschers kommt es im vorhiegenden Fahl.nicht an, da 
sie nicht Bestandteil des Patentbegehrens ist. In dem 
Gedanken, ausgehend von einem Wärmetauscher geinI3 der DE-A-2 
458 223 mit einem schlangenfórmigen Rohr die in erster Linie 
dem Wrmetausch dienenden Teiistrecken ebenfalls in 
vertikaler Richtung verlaufen zu lassen, kann bei dieser 
Sachiage nichts Erfinderisches gesehen werden. Irgendwelche 
daB NormalmaB Ubersteigende Schwierigkeiten, die der 
Verwirkhichung dieses Gedankens entgegengestanden haben 
kônnten, hassen sich jedenfahis nicht erkennen und sind von 

der BeschwerdefUhrerin auch nicht geltend gemacht worden. 
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Is Argument, die DE-A- 2 803 909 erwecke den Eindruck, daB 

bei vertikaler Ausrichtung der Teilstrecken ein Ventilator 

unvermeidlich sei, kann nicht durchgreifen. Es ist 

hinsichtlich des Anspruchs gem.B Hauptantrag gegenstandsios, 

weil dort fiber die Verwendung oder Nichtverwendung eines 

Ventilators nichts ausgesagt ist. Erst im Anspruch 1 gemB 

Hilfsantrag ist angegeben, daB die RauchgasfUhrung mit Hilfe 

des natUrlichen Zugs, also ohne Ventilator erfolgen soil. 

Aber auch bezUglich des Hilfeantrags ist das vorstehende 

Argument nicht Uberzeugend. Es ist nach Auffassung der 

Kammer nicht geeignet, ein etwa bis dahin bestehendes Vorur-

teil der Fachwelt zu belegen, bei vertikaler Anordnung der 

Teilstrecken sei inuner ein Ventilator vorzusehen. Aus der 
DE-A- 2 803 909 geht jedenfalis nicht expressis verbis 

hervor, daB ein Ventilator in jedem Fall notwendig ist. Im 

Ubrigen weiB der Fachmann aus der US-A- 1 953 302, die 

ebenfails einen Wrmetauscher mit vertikalen Teilstrecken 

und schiangenfBrmiger LuftfUhrung zeigt, daB ein Ventilator 

auch entfallen kann, wenn es auf eine ZwangsluftfUhrung 
nicht ankommt (vgl. Spalte 2, Zeilen 40 bis 48). Zwar wird 

dort, wie die BeschwerdefUhrerin zutreffend bemerkt, nicht 

das Rauchgas durch das Schlangenrohr des Wärmetauschers 

geffihrt, sondern Frischluft, die erwrmt werden soil, doch 

ändert dies nichts an der dieser Druckschrift entnehmbaren 

ailgemeinen Lehre, daB bei Wärmetauschern mit vertikalen 

Teilatrecken eines schlangenf6rmigen Rohrs gegebenenfalis 

auf einen Ventilator verzichtet werden kann. SchiieBlich 

zeigt auch daB Taschenbuch NHe izung  + Klima TechnikN  auf 

Seite 295, Abbildung 221-20, daB es in Zusammenhang mit 

Kachelfen bekannt war, in AnschiuL3 an den Feuerraum eine 

schlangenförmige RauchgasfUhrung mit vertikalen Teilstrecken 

ohne Ventilator vorzusehen. Es ist in diesem Zusammenhang 

unbeachtlich, daB die Rauchgasffihrung in den Kacheiofen 

integriert ist, da der Anspruch 1 nicht auf eine getrennte 

Anordnung des Wärmetauschers beschränkt ist. 

S 
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In Anbetracht des vorstehenden Standes der Technik bedurfte 
es für den Fachmann keiner erfinderischen Leistung, bei 
einer Vorrichtung gemäB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und 
zwar sowohi nach dem Hauptantrag als auch nach dem 
Hulfsantrag, das obengenannte Mer]cmal a) vorzusehen. 

3.3 Bei Anordnung des Wärmetauschers derart, daS die 
Teilstrecken der schlangenförmigen Rohrs vertikal verlaufen, 
liegt es für den Fachinann auf der Rand, die Reinigungs-
öffnung(en) jeweils an einem unteren Umkehrpunkt vorzusehen 
und nicht etwa an einem oberen Umkehrpunkt. Er wird sie 
nm1ich dort anordnen, wo auf Grund der Schwerkraftwirkung 
die Rue- und Ascheteilchen aus den Rauchgasen in erster 
Linie anfallen. Zur Auffindung des Merkmals b) bedurfte es 
mithin ebenfalls keines erfinderischen Zutuns. Bei diesem 
Merkmal handelt es sich vielmehr- urn eine logische Folge-
mal3nahrne aus der nicht erfinderischen vertikalen Anordnung 
der Teilstrecken gemäl3 Merkmal a). 

3.4 SchlieBlich steilt es eine im Bereich fachm.nnischer 
tiberlegungen liegende Mal3nahxne dar, die Reinigungsbffnungen 
statt, wie bei der Vorrichtung nach der DE-A- 2 458 223 mit 
einer Kiappe mittels eines Stopfens dicht zu verschlie8en, 
der dem Fachmann hinläriglich als Verschlui3element bekannt 
ist. Mithin kann auch das Merkmal c) nichts zur BegrUridung 
einer erfinderischen Tätigkeit beitragen. 

3.5 Nach alledem ist festzustellen, daB der Gegenstand des 
Anspruchs 1 weder in der Fassung gernI3 Hauptantrag noch in 
der Fassung gem13 Hilfsantrag auf einer erfinderischen 
Ttigkeit gemäB Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht. Diese 
Feststellung ist wie sich aus vorstehenden Darlegungen 

ergibt, nicht das Ergebnis einer unerlaubten rUckschauenden 
Betrachtungsweise, wie dies die BeschwerdefUhrerin meint, 
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sondern beruht auf der objektiven Beurteilung des dem 

Fachmann zum Prioritászeitpunkt der vorliegenden Anmeldung 
zur VerfUgung stehenden Stands der Technik einschlie8lich 

des vorauszusetzenden allgemeirien Fachwissefl8. 

Der Anspruch 1 ist mithin nicht gewhrbar. 

4. Voraussetzung für die Gewährbarkeit von abhngigen 

AnsprUchen ist ein gewährbarer unabhängiger Anspruch, auf 
den sic zurlickbezogen sind. Da es im vorliegenden Fall an 

dieser Voraussetzung fehlt, können auch die rUckbezogenen 

AnsprUche 2 bis 5 nicht gewhrt werden. Die Kammer kann Uber 
die vorliegenden Anträge nur als Ganzes entacheiden. 

S. Hinsichtlich der AnsprUche 4 und 5 wire auBerdem fest- 

zustellen, daB ihr Ggenstand jeweils Uber den Inhalt dessen 

hinausgeht, was in den ursprtnglichen Anmeldungsunterlagefl 

of fenbart ist. 

Der geltende Anspruch 4 hat näinlich eine Vorrichtung zum 

Gegenstand, die sowohi einen Wärmetauscher in Form eines 

schlangenförmigen Rohrs ala auch eine Einrichtung zum 

Vorwärmen von dem Ofen in einem Rohr zugefUhrter Frischluft 

mittels der Rauchgase umfaBt. Eine derartige Merkmals-

kombination ist in den uraprUnglichen Unterlagen weder 

beansprucht noch beschrieben oder gezeichnet. Die von der 

BeschwerdefUhrerin vertretene Ansicht, der ursprUngliche 
Anspruch 1, auf den der ursprUngliche Anapruch 6 rUckbezogen 

ist, enthalte bereits einen Wrmetauscher im Sinne des 

geltenden Anspruchs 1, wobei er sich auf das in Kianunern 

angefUhrte Bezugszeichen (R) bezieht, entspricht nicht den 

Tatsachen. Dort ist lediglich von einem Mittel zur Ver-

zögerung des Rauchflusses vom Verbrennungaraum zum Kamin die 

Rede. Dieses Mittel kann gem.3 Anspruch 2 ein schlangen- 
förmiges Rohr oder gemäB Anspruch 6 eine ein Frischluftrohr 
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	 Uberstreichende Rauchgasfhrung sein. Auch in der Beschrei- 
bung sind diese Mal3nahmen ausschlief3lich als Alternativen 
angegeben (vgl. Seite 1, Zeile 29 ff und Seite 2, Zeile 20 
ff) und die Zeichnung zeigt ebenfalls entweder die eine oder 
die andere Alternative (vgl. Fig. 1 und 2 einerseits und 
Fig. 3 und 4 andererseits). Die von der BeschwerdefUhrerin 
vorgenonunene Interpretation findet daher in den ursprUng-
lichen Anmeldungsunterlagen keine Stütze. 

Ir Anspruch 4 und mithin auch der auf diesen rtickbezogene 
Anspruch 5 verstol3en somit gegen Artikel 123 (2) EPU. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 

B A Norman  

Der Vorsitzende: 

P Delbecque 
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